
 

 

Landessozialgericht 
Niedersachsen-Bremen 

 

Im Namen des Volkes 

Urteil 

L 11 AS 349/17 
S 25 AS 945/16 Sozialgericht Lüneburg 

Verkündet am: 11. Dezember 2017 

A., Justizangestellte 
als Urkundsbeamtin der Geschäftsstelle 

In dem Rechtsstreit 

B. 

 Klägerin und Berufungsklägerin  

Prozessbevollmächtigter: 
Rechtsanwalt C. 

gegen 

Jobcenter im Landkreis Celle, vertreten durch die Geschäftsführung, 
Georg-Wilhelm-Straße 14, 29223 Celle 

 Beklagter und Berufungsbeklagter  

hat der 11. Senat des Landessozialgerichts Niedersachsen-Bremen auf die mündliche Ver-
handlung vom 11. Dezember 2017 in Celle durch den Richter D. - Vorsitzender -, den Richter 
E. und den Richter F. sowie die ehrenamtlichen Richter G. und H. für Recht erkannt: 

 

Auf die Berufung der Klägerin werden das Urteil des Sozialgerichts Lüne-

burg vom 18. April 2017 in Gestalt des Berichtigungsbeschlusses vom 

26. September 2017 sowie der Bescheid des Beklagten vom 15. Juli 2016 

in Gestalt des Widerspruchsbescheides vom 25. Juli 2016 geändert. 

 

Der Beklagte wird verurteilt, der Klägerin unter teilweiser Änderung des 

Bewilligungsbescheides vom 26. Februar 2016 sowie der insoweit ergan-

genen Änderungsbescheide für Juli 2016 weitere Leistungen zur Siche-

 

 



  Seite 2/26 

Die weitergehende Berufung wird zurückgewiesen. 

 

Der Beklagte trägt die Hälfte der notwendigen außergerichtlichen Kosten 

der Klägerin beider Rechtszüge und des Widerspruchsverfahrens. 

 

  Für den Beklagten wird die Revision zugelassen.  
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Tatbestand  

 

Die Klägerin begehrt die Bewilligung von weiteren Leistungen nach dem Sozialgesetzbuch 

Zweites Buch (SGB II) für die Anschaffung von Schulbüchern, eines grafikfähigen Taschen-

rechners und sonstiger Schulmaterialien. 

 

Die am I. geborene Klägerin bezieht gemeinsam mit ihrer 1969 geborenen Mutter sowie ihren 

jüngeren 2005 und 2009 geborenen Geschwistern seit mindestens 2012 Leistungen zur Si-

cherung des Lebensunterhaltes nach dem SGB II. Der Beklagte bewilligte mit Bescheid vom 

26. Februar 2016 in Gestalt der Änderungsbescheide vom 22. September 2016, 7. Oktober 

2016, 26. November 2016, 2. Januar 2017 und 13. Januar 2017 der Familie laufende Leistun-

gen für den Zeitraum April 2016 bis März 2017. n-

terhalt für die Klägerin bis einschließlich Juli 2016 und im Übrigen laufend monatlich Kinder-

Außerdem bewilligte der Beklagte mit Bescheiden vom 27. Juni 2016 der Klägerin Leistungen 

e-

chenden Zeitpunkten der Vorjahre erfolgt. 

 

Die Klägerin ging bis Juli 2016 zur Realschule und besucht seit dem Schuljahr 2016/2017 ein 

Berufliches Gymnasium mit dem Schwerpunkt J. in K. bis voraussichtlich Juli 2019. Mit 

Schreiben vom 12. Juli 2016 beantragte die Mutter der Klä

Leistungen nach § 21 SGB II" für die Anschaffung von Schulbüchern (insgesamt 178,60 

e-

fügt war eine Aufstellung der Schule der Klägerin, in der die anzuschaffenden Schulbücher mit 

dem genannten Gesamtbetrag einzeln bezeichnet werden. Zudem sei ein Taschenrechner, 

L. ", anzuschaffen. Bestimmte weitere Bücher könnten gegen eine Jahresge-

(vgl. Aufstellung der Schule, Bl. 933 der Verwaltungsakte). 

 

Mit Schreiben vom 15. Juli 2016 teilte der Beklagte der Mutter der Klägerin mit, dass bereits 

mit Bescheiden vom 27. Juni 2016 Leistungen für Schulbedarfe bewilligt worden seien. Hier-

bei handele es sich um pauschalierte Sätze. 

Den Widerspruch der Klägerin vom 22. Juli 2016 wies der Beklagte mit Widerspruchsbescheid 

vom 25. Juli 2016 als unbegründet zurück. Ein Mehrbedarf im Sinne des § 21 Abs. 6 SGB II 

bestünde nicht. Der Bedarf sei zwar unabweisbar. Jedoch handele es sich um keinen laufen-

den Bedarf. Unabhängig davon liege keine atypische Situation vor. Die Anmeldung zum Be-

ruflichen Gymnasium Technik habe bereits im Februar 2016 stattgefunden. Es sei daher zu-

mutbar gewesen, für die Anschaffung von Schulbüchern und -materialien kleinere Beträge 
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anzusparen. Zudem sei es zumutbar auch gebrauchte Bücher zu nutzen, die im Umkreis des 

Wohnortes der Klägerin zu einem geringen Preis vermehrt angeboten werden würden. Eben-

so könne die Klägerin zumindest versuchen, die finanzielle Hilfe des Schulvereins in Anspruch 

zu nehmen. 

 

Am 23. August 2016 hat die Klägerin beim Sozialgericht (SG) Lüneburg Klage erhoben. Die 

bezifferten Kosten seien zu übernehmen. Nach dem Urteil des SG Hildesheim vom 22. De-

zember 2015 (- S 37 AS 1175/15 -) genügten die im Rahmen des Bildungspaketes vorgese-

henen Leistungen nicht den Anforderungen des Bundesverfassungsgerichtes (BVerfG). Das 

gesetzliche Regelung existiere, seien die Kosten nach § 21 Abs. 6 SGB II zu übernehmen. Im 

Übrigen seien die Kosten für Schulbücher von der Pauschale in § 28 Abs. 3 SGB II gar nicht 

umfasst. 

 

Das SG hat die Klage mit Urteil vom 18. April 2017 in Gestalt des Berichtigungsbeschlusses 

vom 26. September 2017 abgewiesen. Ein Anspruch nach § 28 SGB II bestehe nicht. Die 

Leistungen nach § 28 Abs. 3 SGB II seien als Pauschalen ausgestaltet. Eine konkrete Be-

darfsermittlung komme insoweit nicht in Betracht. Die Klägerin habe auch keinen Anspruch 

nach § 21 Abs. 6 SGB II. Es sei bereits fraglich, ob § 28 SGB II nicht eine abschließende Re-

gelung der Schulbedarfe treffe. Es handele sich aber schon nicht um einen besonderen Be-

 § 21 Abs. 6 SGB II nicht anwendbar. 

Auch sei der Bedarf vorliegend nicht unabweisbar. Die Anschaffung eines gebrauchten Ta-

schenrechners bzw. gebrauchter Schulbücher sei zumutbar und geboten. Es handele sich 

zudem nicht um einen laufenden Bedarf. Die Berufung hat das SG zugelassen. 

 

Gegen das ihrem Bevollmächtigten am 21. April 2017 zugestellte Urteil richtet sich die am 

8. Mai 2017 eingelegte Berufung der Klägerin. Sie bezieht sich zur Begründung auf ihr Vor-

bringen vor dem SG. Der Taschenrechner sei aufgru

u-

wenden gewesen (vgl. die Aufstellung im Schriftsatz vom 16. August 2017). 

 

Sie beantragt nach ihrem schriftlichen Vorbringen, 

das Urteil des Sozialgerichts Lüneburg vom 18. April 2017 in Gestalt des Berichti-

gungsbeschlusses vom 26. September 2017 sowie den Bescheid des Beklagten vom 

15. Juli 2016 in Gestalt des Widerspruchsbescheides vom 25. Juli 2016 aufzuheben, 
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von Schulbüchern, eines Taschenrechners und sonstiger Schulmaterialien zu gewäh-

ren. 

 

Der Beklagte beantragt, 

die Berufung zurückzuweisen. 

 

Er verteidigt die Ausführungen des SG. 

 

Auf Anfrage des Senats hat die Schule der Klägerin mitgeteilt, dass der Förderverein der 

Schule keine grundsätzlichen Förderzusagen zur Finanzierung von Lernmitteln oder Taschen-

rechnern abgebe. In Härtefällen bei Ablehnung von Leistungen durch das Jobcenter oder 

temporären finanziellen Engpässen könnte finanzielle Unterstützung gewährt werden. Bis ein-

schließlich des Schuljahres 2016/2017 habe es auch noch die Möglichkeit gegeben, Frei-

exemplare des Taschenrechners zu beziehen, wenn die Förderbedingungen (u.a. Vorlage 

eines Arbeitslosengeld II-Bescheides) erfüllt waren. Entsprechende Anträge hätten die Kläge-

rin und ihre Mutter nicht gestellt (Schreiben der Schule vom 11. August 2017). 

 

Wegen der weiteren Einzelheiten des Sach- und Streitstands wird auf die Gerichtsakte, sowie 

die von dem Beklagten als Verwaltungsvorgänge vorgelegten Unterlagen Bezug genommen. 

 

Entscheidungsgründe 

 

Die Berufung ist zulässig. Insbesondere ist sie statthaft, weil das SG sie zugelassen hat und 

der Senat an diese Entscheidung gebunden ist (§ 144 Abs. 3 Sozialgerichtsgesetz - SGG -). 

 

Die Berufung ist in dem aus dem Tenor ersichtlichen Umfang begründet und im Übrigen un-

begründet. Die Klägerin ist beschwert (§ 54 Abs. 2 Satz 1 SGG), weil der angefochtene Be-

scheid teilweise rechtswidrig ist. Die Klägerin hat Anspruch auf Übernahme der Kosten für die 

Schulbücher. Sie hat jedoch keinen Anspruch auf weitere Leistungen für die übrigen geltend 

gemachten Kosten für Schulausstattung (Taschenrechner, Kopiergeld, Schulmaterialien). 

 

Streitgegenstand ist der Bescheid des Beklagten vom 15. Juli 2016 in Gestalt des Wider-

spruchsbescheides vom 25. Juli 2016. Die möglicherweise bestehenden Zweifel am Vorliegen 

eines Verwaltungsaktes (vgl. § 31 Satz 1 Sozialgesetzbuch Zehntes Buch - SGB X -) des 

Schreibens vom 15. Juli 2016 (u.a. fehlende Rechtsbehelfsbelehrung) hat der Beklagte mit 

Erlass des Widerspruchsbescheides ausgeräumt, nach dessen Inhalt er das Schreiben als 

Verwaltungsakt qualifiziert (vgl. zur Heranziehung des Widerspruchsbescheides zur Klärung, 
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ob eine schlichte Willenserklärung oder ein Verwaltungsakt vorliegt: B. Schmidt in Meyer-

Ladewig/Keller/Leitherer/Schmidt, SGG, 12. Aufl. 2017, § 85 Rn. 7a m.w.N.). 

 

Inhaltlich regelt der Bescheid die Versagung einer Beihilfe in der von der Klägerin mit Schrei-

ben vom 12. Juli 2016 geltend gemachten Höhe von 33 l-

büchern, eines Taschenrechners und sonstiger Schulmaterialien.  

Bei am Rechtsschutzziel orientierter Auslegung regelt der angefochtene Bescheid in Gestalt 

des Widerspruchsbescheides die Ablehnung der begehrten Leistungen unter allen rechtlichen 

Voraussetzungen, so dass im Hinblick auf das klägerische Begehren nicht nur die laufenden 

Alg II-Leistungen nach §§ 19 Abs. 1 Satz 1, 20, 21 SGB II sondern auch alle sonstigen mögli-

chen Ansprüche auf Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes, u.a. die daneben ge-

währten Leistungen für Bildung (§ 28 SGB II), in den Blick zu nehmen sind (vgl. zu Ansprü-

chen nach § 28 SGB II als isolierte, abtrennbare Streitgegenstände: BSG, Urteil vom 19. Juni 

2012 - B 4 AS 162/11 R - juris Rn. 12).  

Im Berufungsverfahren begehrt die Klägerin nur noch die Übernahme eines Betrages von 

e-

 Soweit die Klage auch auf die Berück-

sichtigung dieser Kosten als weiteren Bedarf bei der Berechnung des laufenden Alg II gerich-

tet ist, begehrt die Klägerin somit auch die Abänderung des entgegenstehenden Bewilli-

gungsbescheides vom 26. Februar 2016 und der für den Monat Juli 2016 ergangenen Ände-

rungsbescheide - im Juli 2016 ist der Bedarf entstanden (vgl. den Antrag der Klägerin vom 

12. Juli 2016 mit der Aufstellung der Schule) - nach Maßgabe von § 40 Abs. 1 Satz 1 SGB II 

i.V.m. § 48 Abs. 1 Satz 1 und 2 Nr. 1 SGB X. 

 

Ein Anspruch auf die Gewährung eines Zuschusses für die geltend gemachten Aufwendun-

gen - ein Darlehen begehrt die Klägerin ausdrücklich nicht - gegen den beklagten Grundsiche-

rungsträger bzgl. der beantragten Kosten für einen Taschenrechner, Kopiergeld und sonstige 

Schulmaterialien - im Wesentlichen Schreibmaterialien - 

(dazu II.). Dagegen hat die Klägerin allerdings einen Anspruch auf Übernahme der Beschaf-

 

 

I. 

 

Die Klägerin ist grundsätzlich nach dem SGB II leistungsberechtigt, denn sie erfüllte im Zeit-

raum April 2016 bis März 2017 durchgehend die Leistungsvoraussetzungen nach § 7 Abs. 1 

SGB II, insbesondere war sie hilfebedürftig. Sie bildete eine Bedarfsgemeinschaft mit ihrer 

Mutter und ihren Geschwistern (§ 7 Abs. 3 Nr. 4 SGB II). Ihrem Regelbedarf in Höhe von mo-

M. 18 Jahre alt) und ab 
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ezember: § 20 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 und 2 

SGB II in der bis zum 31. Dezember 2016 geltenden Fassung - a.F. - i.V.m. Bekanntmachung 

vom 22. Oktober 2015 über die Höhe der Regelbedarfe nach § 20 Absatz 5 des Zweiten Bu-

ches Sozialgesetzbuch für die Zeit ab 1. Januar 2016; ab Januar 2017: § 20 Abs. 1a, Abs. 2 

Satz 2 Nr. 2 SGB II in der aktuellen Fassung i.V.m. § 8 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 Regelbedarfs-

Ermittlungsgesetz - RBEG -) zzgl. der kopfteiligen monatlichen Kosten für Unterkunft und Hei-

bs. 1, 11b Abs. 1 

bis einschließlich November 2016 un 16 gegenüber. Ar-

beitslosengeld II (Alg II) in der entsprechenden Höhe hat der Beklagte bewilligt. 

 

II. 

 

1. Nach der Konzeption des SGB II werden bei Kindern, Jugendlichen und jungen Heran-

wachsenden neben dem Regelbedarf zusätzliche Bedarfe für Bildung und Teilhabe am sozia-

len und kulturellen Leben (§ 28 SGB II) gesondert berücksichtigt. Insoweit hat der Gesetzge-

ber eigenständige Ansprüche für die Übernahme von Kosten für Schulausflüge und Klassen-

fahrten, der Schülerbeförderung, einer angemessenen Lernförderung und für eine gemein-

schaftliche Mittagsverpflegung geschaffen (§ 28 Abs. 2, 4-6 SGB II). Darüber hinaus werden 

für die Ausstattung mit persönlichem Schulbedarf bei Schülerinnen und Schülern zum 1. Au-

Schulbedarfspauschale, § 28 Abs. 3 Satz 1 SGB II). Diese Pauschalen hat der Beklagte der 

Klägerin zu den Stichtagen 1. August 2016 und 1. Februar 2017 gezahlt (vgl. Bescheide vom 

27. Juni 2016). 

 

Ausweislich der Gesetzesbegründung (BT-Drs. 17/3404, S. 105; zur Vorgängerregelung in 

§ 24a SGB II in der bis zum 31. Dezember 2010 geltenden Fassung: BT-Drs. 16/10809, S. 16) 

dient diese pauschale Leistung zum Schuljahresbeginn insbesondere dem Erwerb von Ge-

genständen zur persönlichen Ausstattung für die Schule (z.B. Schulranzen, Schulrucksack, 

Turnzeug, Turnbeutel, Blockflöte) und für Schreib-, Rechen- und Zeichenmaterialien (z.B. Fül-

ler einschließlich Tintenpatronen, Kugelschreiber, Bleistifte, Malstifte, Malkisten, Hefte, Blö-

cke, Papier, Lineale, Buchhüllen, Zirkel, Taschenrechner, Geodreieck). Nicht von der Pau-

schale nach § 28 Abs. 3 SGB II umfasst sind dagegen Kosten für Schulbücher (siehe dazu 

unten bei III.).  

 

Somit sind die von der Klägerin für einen Taschenrechner, Kopiergeld und für sonstige 

Schulmaterialien geltend gemachten Aufwendungen in e-



  Seite 8/26 

standteil der persönlichen Ausstattung im Sinne des § 28 Abs. 3 SGB II (ebenso: Leopold in 

jurisPK-SGB II, 4. Aufl. 2015, § 28 Rn. 103; Lenze in LPK-SGB II, 6. Aufl. 2017, § 28 Rn. 14, 

Thommes in Gagel, SGB II, Stand 67. EL September 2017, § 28 Rn. 15; O. Loose in GK-SGB 

II, Stand Dezember 2015, § 28 Rn. 51; Burkiczak in Estelmann, SGB II, Stand 52. EL Juni 

2016, § 28 Rn. 78).  

27. Juni 2016) kommen weitere Leistungen nach § 28 Abs. 3 SGB II nicht in Betracht. Zwar 

hat der Gesetzgeber auf eine empirische Bemessung der Pauschale verzichtet, allerdings zur 

Begründung ausgeführt (BT-Drs. 17/3404, S. 105), dass der Betrag jedenfalls nicht den auf 

Grund der Gewährung der Pauschale nicht regelsatzrelevanten Wert der Einkommens- und 

Verbrauchsstichprobe  (EVS) 

ezüg-

e-

ckung führt und somit verfassungsrechtlich nicht zu beanstanden ist (BVerfG, Beschluss vom 

23. Juli 2014 - 1 BvL 10/12 u.a. - juris Rn. 135). Auch in der Kommentarliteratur wird die Höhe 

der Schulbedarfspauschale überwiegend als auskömmlich angesehen (Luik in Eicher/Luik, 

SGB II, 4. Aufl. 2017, § 28 Rn. 28; ders. in Harich, Handbuch der Grundsicherung für Arbeits-

suchende, S. 179; Leopold, aaO., Rn. 109; Voelzke in Hauck/Noftz, SGB II, Stand EL 3/17, 

§ 28 Rn. 59; Burkiczak, aaO, Rn. 76; vgl. auch die Antwort der Bundesregierung auf die kleine 

Anfrage der Bundestagsabgeordneten Diana Golze vom 1. August 2011, BT-Drs. 17/6733, S. 

32 f.; zweifelnd allerdings Thommes, aaO. Rn. 16; Lenze, aaO., § 28 Rn. 16 und Münder, 

SozSich Extra September 2011, S. 86). 

Dies gilt auch im vorliegenden Fall. Zwar liegt der von der Klägerin insgesamt aufgewendete 

Betrag ichtigen, dass 

 werden, weil er nur einmal 

für die gesamte Schulzeit (voraussichtliches Ende Juli 2019) zu beschaffen ist und für die fol-

genden Schuljahre auch wieder Anspruch auf die Gewährung der Schulbedarfspauschale von 

Die Entscheidung des Gesetzgebers für Pauschalbeträge führt im Übri-

gen - wie bei Pauschalen generell - dazu, dass in vielen, möglicherweise sogar in den meisten 

Fällen die tatsächlich anfallenden Beträge (hier: für Schulmaterialien) ihrer Höhe nach gerade 

nicht genau mit den gewährten Pauschalbeträgen übereinstimmen. Diese einer jeglichen 

Pauschalierung immanente Folge begründet nicht die Fehlerhaftigkeit oder Rechtswidrigkeit 

der Pauschalierung. Vielmehr unterliegt eine Pauschalierung von Sozialleistungen keinen 

grundsätzlichen oder sogar verfassungsrechtlichen Bedenken, auch nicht im Bereich exis-

tenzsichernder Leistungen (BVerfG, Urteil vom 9. Februar 2010 - 1 BvL 1/09 u.a. -, Ls. 4; 

BSG, Urteil vom 1. Dezember 2016 - B 14 AS 21/15 R -; ausführlich: Spellbrink, Zur Zukunft 

der pauschalierten Leistungsgewährung im SGB II nach der Entscheidung des BVerfG vom 
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9.2.2010, Sozialrecht aktuell 2010, 88; Urteil des Senats vom 21. November 2017 - L 11 AS 

431/17 -). 

 

2. Die Klägerin hat für die unter § 28 Abs. 3 SGB II fallenden Schulbedarfe (Taschenrechner, 

Kopiergeld, allgemeiner Schulbedarf) auch keinen Anspruch auf die Berücksichtigung dieser 

Kosten als Mehrbedarf nach § 21 Abs. 6 SGB II.  

Bei Leistungsberechtigten wird nach dieser Norm ein Mehrbedarf anerkannt, soweit im Einzel-

fall ein unabweisbarer, laufender, nicht nur einmaliger besonderer Bedarf besteht. Der Mehr-

bedarf ist unabweisbar, wenn er insbesondere nicht durch die Zuwendungen Dritter sowie 

unter Berücksichtigung von Einsparmöglichkeiten der Leistungsberechtigten gedeckt ist und 

seiner Höhe nach erheblich von einem durchschnittlichen Bedarf abweicht.  

Es liegt schon kein besonderer, unabweisbarer Bedarf vor, weil die Kosten durch die Pau-

schale nach § 28 Abs. 3 SGB II anderweitig gedeckt waren (vgl. § 21 Abs. 6 Satz 2 SGB II). 

von § 21 Abs. 6 SGB II umfasst sein sollen (BT-Drs. 17/1465, S. 9). Soweit das SG Hildes-

heim mit Urteil vom 22. Dezember 2015 (- S 37 AS 1117/15 -) einen Anspruch nach § 21 

Abs. 6 SGB II auf Übernahme von Kosten für Schulbücher bejaht hat, kann diese Rechtspre-

chung nicht auf die Kosten für Kopiergeld, den Taschenrechner und sonstige Schulmaterialien 

übertragen werden. Schulbücher sind nämlich nicht von der Schulbedarfspauschale umfasst 

(siehe unten bei III.).  

 

3. Sofern die Pauschale die bei der Anschaffung des Taschenrechners entstandenen Kosten 

nicht voll decken konnte, wäre dieser einmalige Bedarf - der Taschenrechner war zur Ver-

wendung bis zum Schulabschluss und daher für mehr als ein Jahr gedacht - ggf. über die Dar-

lehensregelung in § 24 Abs. 1 SGB II zu decken gewesen. Die Mehrbedarfsregelung erfasst 

aber nur laufende Bedarfe (zu dieser grundsätzlichen Konzeption: BVerfG, Urteil vom 9. Feb-

ruar 2010 - 1 BvL 1/09 u.a. - Rn. 208 und unten bei III.4.c).  

 

III. 

 

Die Kosten für Schulbücher sind nicht von der Schulbedarfspauschale umfasst (dazu 1.). 

Ebenso wenig deckt der Regelbedarf die in Rede stehenden Kosten tatsächlich ab, wobei der 

Bedarf auch nicht außerhalb des Sozialleistungsrechts z.B. im Wege der Lernmittelfreiheit 

gedeckt wird (dazu 2.). Mangels sonstiger einschlägiger Anspruchsgrundlagen des Sozialleis-

tungsrechts (dazu 3.) ergibt sich der Anspruch auf Übernahme der Schulbuchkosten aller-

dings in verfassungskonformer - hier analoger - Anwendung des § 21 Abs. 6 SGB II (dazu 4.).  
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1. Die Kosten für Schulbücher sind ausweislich der Gesetzesbegründung nicht von der Pau-

schale nach § 28 Abs. 3 SGB II umfasst (vgl. BT-Drs. 17/3404, S. 104; ebenso: Voelzke aaO., 

§ 28 Rn. 55; Luik, in Eicher/Luik, SGB II, 4. Aufl. 2017, § 28 Rn. 29; Leopold aaO., § 28 Rn. 

106; Lenze aaO., § 28 Rn. 15; ebenso zur Rechtslage vor Einfügung des § 24a SGB II a.F. 

bzw. § 28 Abs. 3 SGB II: BSG, Urteil vom 19. August 2010 - B 14 AS 47/09 R - juris Rn. 14; 

a.A. O. Loose aaO., § 28 Rn. 51, anders jedoch in: info also 2016, 147, 150; zweifelnd 

Thommes aaO., § 28 Rn. 16). Stattdessen sollen die Kosten für Schulbücher durch die monat-

lichen Regelbedarfe nach §§ 20 Abs. 2, 23 Nr. 1 SGB II abgedeckt sein (siehe Gesetzesbe-

gründung: BT-Drs. 17/3403, S. 104). e-

zember 2016 und ab J

zugrunde gelegt und die sich hieraus ergebenden Leistungen an die Klägerin ausgezahlt (sie-

he oben I.) 

 

2. Obwohl der Gesetzgeber die Schulbuchkosten im Regelbedarf verortet (BT-Drs. 17/3404, 

S. 104, siehe III.1), deckt der Regelbedarf diese Kosten allerdings offensichtlich bzw. evident 

nicht ausreichend ab (in diesem Sinne auch: Lenze, aaO.; Thommes, aaO.).  

 

a. Im Zeitpunkt des Bedarfsanfalls durch die Notwendigkeit der Anschaffung der Schulbücher 

im Juli 2016 wurden die Regelbedarfe nach den Vorgaben des seit dem 1. Januar 2011 gel-

tenden RBEG (RBEG 2011) bemessen. Grundlage der Bedarfsbemessung durch das RBEG 

2011 war die Einkommens- und Verbrauchsstichprobe (EVS) 2008. Weder Im RBEG 2011 

noch in der EVS 2008 gibt es eine gesonderte Ausgabenposition für Schulbücher (siehe Ge-

setzesbegründung: BT-Drs. 17/3404, S. 52 ff.; ebenso auch im RBEG 2017, BT-Drs. 18/9984, 

S. 35 ff.). Nach den Ausfüllhinweisen für die EVS 2008 sollen die Kosten für angeschaffte 

erfasst werden (siehe: 

Fachserie zu EVS 2008, Heft 7: Wirtschaftsrechnungen  Einkommens- und Verbrauchsstich-

probe Aufgabe, Methode und Durchführung des Statistischen Bundesamtes, erschienen 

2013, S. 51, 60, abrufbar unter www.destatis.de; ähnlich die Hinweise zur EVS 2013, die 

Grundlage des RBEG 2017 ist: dort Zuordnung zur Nachfolgeposition O27; siehe Fachserie 

zu EVS 2013, Heft 7: Wirtschaftsrechnungen  Einkommens- und Verbrauchsstichprobe Auf-

gabe, Methode und Durchführung des Statistischen Bundesamtes, erschienen 2017, S. 52, 

abrufbar unter www.destatis.de).  

Bei Jugendlichen von 14 bis 18 Jahren berücksichtigt das RBEG 2011 für diese Position aber 

gerade einmal bzw.  jährlich (nach der Fortschreibung für 2016 

3,15  RBEG 2017: 

 jährlich) als regelbedarfsrelevant, wobei noch hinzu kommt, dass Jugendliche mit die-

sen Beträgen auch in der Lage sein sollen, Bücher zu erwerben, die keinen Bezug zur Schule 

haben. Die im Regelbedarf maximal vorgesehenen Ausgaben für Bücher (Jahresbetrag ein-



  Seite 11/26 

schließlich  Schulbücher erreichen somit weniger als ein Drittel der hier streitbefangenen Kos-

ten von 135,65  Es ist somit nicht ersichtlich, wie mit den im Regelbedarf für Schulbücher 

vorgesehenen Beträgen die hier tatsächlich bestehenden Schulbuchkosten gedeckt werden 

sollen. 

Selbst wenn man entgegen der Vorgaben der EVS 2008 zusätzlich weitere regelbedarfsrele-

vante Ausgabenpositionen, die einen gewissen Bezug zu Bildungskosten haben - obwohl sie 

Schulbücher, wie ausgeführt, tatsächlich nicht erfassen - in den Blick nimmt (aus der Abtei-

hren für Bücher und Zeit-

Jugendliche im Alter von 14 bis 18 Jahren sind insoweit insgesamt (nur) e-

) regelbedarfsrelevant. 

 

steht nicht 

entgegen, dass der Gesetzgeber den Leistungsberechtigten zu eigenverantwortlichem Wirt-

schaften verpflichtet hat und dieser daher bei seinen Ausgaben berücksichtigen muss, dass 

der pauschalierte Regelbedarf auch unregelmäßig anfallende Ausgaben umfasst (siehe § 20 

Abs. 1 Satz 4 SGB II). Dies setzt nämlich schon im Grundsatz voraus, dass der Leistungsbe-

rechtigte mit entsprechenden Ansparungen die unregelmäßig anfallenden Bedarfe decken 

kann. Dies ist aber mit den aufgeführten Beträgen für die Klägerin nicht möglich. Dies ergibt 

sich letztlich auch aus der Rechtsprechung des BVerfG zum RBEG 2011, wonach die Regel-

r-

fassungsrechtlichen Anforderungen genügen (Beschluss vom 23. Juli 2014, aaO., Rn. 86, 

121). Es finden sich im Regelbedarf also 

Größenordnung, die im Einzelfall zur Deckung besonderer Bedarfe eingesetzt werden könn-

ten, die im Regelbedarf nicht ausreichend abgebildet sind. 

Die Klägerin kann auch nicht darauf verwiesen werden, durch den Regelbedarf nicht abge-

deckte Schulbuchkosten unter Rückgriff auf die Schulbedarfspauschale nach § 28 Abs. 3 

SGB II zu decken. Dies würde schon die grundsätzliche Entscheidung des Gesetzgebers un-

terlaufen, in der Schulbedarfspauschale die Kosten von Schulbüchern gerade nicht abzubil-

den. Darüber hinaus hatte die Klägerin schon ohne Schulbücher Aufwendungen, die deutlich 

-Pauschale lagen (siehe II.). 

 

b. ur unzureichend 

abgebildet, weil er außerhalb des Sozialleistungsrechts nicht gedeckt wird, obwohl er zwin-

gend besteht. 
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Die am I. geborene Klägerin war nach niedersächsischem Landesrecht im Schuljahr 

2016/2017 während des Besuchs der Sekundarstufe II eines Beruflichen Gymnasiums (§§ 5 

Abs. 3 Nr. 3a, 19 Niedersächsisches Schulgesetz - NSchG -

zumindest im Folgejahr weiterhin schulpflichtig (§§ 67 Abs. 1, 66 Satz 1, 64 Abs. 1 Satz 1, 65 

Abs. 1 NSchG). Daher musste sie die für den Unterricht notwendigen Materialien und damit 

auch Schulbücher selbst anschaffen. Schließlich bestimmt § 71 Abs. 1 Satz 1 NSchG, dass 

die Erziehungsberechtigten die Schülerinnen und Schüler für die Teilnahme am Schulunter-

richt zweckentsprechend auszustatten haben. Hieraus folgt, dass auch die Lernmittel (hier 

Schulbücher) grundsätzlich von den Schülern selbst (bzw. von ihren Eltern) zu beschaffen 

sind. Das Berufliche Gymnasium, welches die Klägerin besucht, sieht für die Jahrgangsstufe 

der Klägerin ein gemischtes System vor. Neben der Notwendigkeit der Anschaffung bestimm-

ter Bücher durch die Schüler selbst können einige weitere Bücher geliehen werden. Im Fall 

werden konnten (vgl. Aufstellung der Schule, Bl. 933 der Verwaltungsakte). Die übrigen Bü-

cher, für die hier die Kostenübernahme begehrt wird, sind dagegen von den Schülern selbst 

zu beschaffen. Dies entspricht den einschlägigen schulrechtlichen Bestimmungen, da in der 

Sekundarstufe II die Beruflichen Gymnasien wie alle übrigen Gymnasien und Gesamtschulen 

selbst entscheiden können, ob und ggf. in welchem Umfang sie - für Bezieher von SGB II-

Leistungen u.U. kostenfreie - Ausleihmöglichkeiten für Lernmittel anbieten (vgl. Ziff. 1 Satz 2, 

Ziff. 2 und 8 des RdErl. des Niedersächsischen Kultusministeriums vom 1. Januar 2013 - 35-

81 611 - VORIS 22410, abrufbar etwa unter 

https://www.mk.niedersachsen.de/startseite/schule/schulorganisation/entgeltliche_ausleihe_v

on_lernmitteln/entgeltliche-ausleihe-von-lernmitteln-6561.html).  

l-

bücher kaum möglich sein dürfte. In anderen Bundesländern ist die Rechtslage zum Teil 

gänzlich anders (z.B. Baden-Württemberg: Lernmittelfreiheit für alle notwendigen Lernmittel 

insbesondere Schulbücher auch an Gymnasien - Art. 14 Abs. 2 der Landesverfassung, § 94 

des Schulgesetzes i.Vm. § 1 Abs. 1 Lernmittelverordnung -; Nordrhein-Westfalen: Lernmittel-

freiheit in Höhe eines Durchschnittsbetrages für die Aufwendungen in einem Schuljahr abzgl. 

eines Eigenanteils - §§ 30 Abs. 1, 96 des Schulgesetzes -). Wenn der Gesetzgeber aber den 

Bedarf Schulbuch aus dem Regelbedarf decken will, muss er auch sicherstellen, dass sich die 

aus den jeweiligen landesrechtlichen Bestimmungen ergebenden Bedarfe gedeckt werden 

können. Eine diesen Anforderungen genügende Bedarfsermittlung ist hinsichtlich des Bedarfs 

aber letztlich nicht erfolgt (vgl. BT-Drs. 17/3404, S. 104 f.). 

Der Verweis des Beklagten auf mögliche freiwillige Unterstützungsleistungen privater Dritter 

(wie etwa des Fördervereins, vgl. hierzu Schreiben der Schule vom 11. August 2017) über-

zeugt nicht. Unabhängig davon, ob und unter welchen Voraussetzungen entsprechende Leis-

tungen überhaupt in Betracht gekommen wären, können existenzsichernde Leistungen, auf 
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die ein Rechtsanspruch besteht, nicht mit dem Hinweis auf mögliche Unterstützungsleistun-

gen dritter Privatpersonen abgelehnt werden. Die Sicherstellung des Existenzminimums ist 

zuvörderst Aufgabe des Staates und muss durch gesetzliche Ansprüche gesichert sein 

(BVerfG, Urteil vom 9. Februar 2010 - 1 BvL 1/09 u.a., Rn. 136). 

 

3. Nach dem Regelungskonzept des SGB II wird das Existenzminimum für Alg II-Bezieher in 

Bereichen, die nicht den Kosten für Unterkunft und Heizung nach § 22 SGB II zuzuordnen 

sind, aber nicht nur durch den pauschalierten Regelbedarf gedeckt. Vielmehr sieht das SGB II 

die Berücksichtigung bestimmter Mehrbedarfe bei der Berechnung des laufenden Alg II (§ 21 

SGB II) vor und gewährt darüber hinaus für bestimmte besondere Bedarfslagen Zuschüsse 

entweder als Pauschalen oder in der jeweils konkreten Höhe (vgl. §§ 24 Abs. 3, 26 SGB II). 

Leistungen für einmalige Bedarfe können unter bestimmten Voraussetzungen als Darlehen 

erbracht werden (§ 24 Abs. 1 SGB II).  

 

a. Verschiedentlich werden auch für Leistungsberechtigte nach dem SGB II, wie hier die Klä-

gerin, Ansprüche nach § 73 Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch (SGB XII) bejaht (bei Passbe-

schaffungskosten: LSG Niedersachsen-Bremen, Urteil vom 13. Juni 2017 - L 7 AS 1494/15 - 

juris Rn. 30 ff. m.w.N. auch 

§ 73 SGB XII allerdings nicht anwendbar. 

Nach der Regelung des § 73 SGB XII können Leistungen der Sozialhilfe - als Darlehen oder 

Beihilfe - auch in sonstigen Lebenslagen erbracht werden, wenn sie den Einsatz öffentlicher 

Mittel rechtfertigen.  

 

Das BSG hat bereits zur Rechtslage vor Einfügung des § 21 Abs. 6 SGB II entschieden, dass 

bei der ergänzenden Heranziehung von § 73 SGB XII für an sich von den Leistungen nach 

dem SGB XII ausgeschlossene Empfänger von Leistungen der Grundsicherung für Arbeitsu-

chende Zurückhaltung geboten ist. Damit § 73 SGB XII nicht zu einer allgemeinen Auffangre-

gelung für Leistungsempfänger nach dem SGB II mutiert, muss eine atypische Bedarfslage 

vorliegen, die jedenfalls dann nicht vorliegt, wenn es sich um einen typischen innerhalb des 

SGB II zu befriedigenden Bedarf handelt (z.B. BSG, Urteil vom 19. August 2010 - B 14 AS 

13/10 R - juris Rn. 15 ff.). Daran anknüpfend hat das BSG die Anwendung des § 73 SGB XII 

bei Schulbedarfen ausdrücklich abgelehnt, weil diese typische Bedarfe sind, die nach den 

Vorgaben des BVerfG im Urteil vom 9. Februar 2010 (- 1 BvL 10/12 u.a. -) zum existenziellen 

Bedarf gehören und daher innerhalb des SGB II mit dem Regelbedarf bzw. ggf. ergänzenden 

Regelungen zu decken sind (BSG, Urteile vom 28. Oktober 2009, aaO. Rn. 21 ff. - Schüler-

monatskarte -; BSG, Urteil vom 19. August 2010 - B 14 AS 47/09 R - juris Rn. 12 ff. - Schul-

bücher -).  
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Es ist nicht ersichtlich, dass diese Rechtsprechung nach Einfügung des § 21 Abs. 6 SGB II 

und dem Inkrafttreten des RBEG 2011 nicht weiter Geltung beanspruchen sollte. Soweit der 

Gesetzgeber zur Rechtslage ab 2011 entgegen seines eigenen Anspruchs (BT-Drs. 17/3404, 

S. 104) die Kosten für Schulbücher nicht ausreichend im Regelbedarf erfasst hat (siehe III.2.), 

kann dies nicht dazu führen, die Kosten auf den Sozialhilfeträger abzuwälzen. Typische Be-

darfe von SGB II-Leistungsbeziehern sind vielmehr im SGB II zu decken (vgl. BSG, Urteil vom 

19. August 2010, Rn. 14). 

 

b. Generell kommt im SGB II die Übernahme unabweisbarer Bedarfe als Darlehen in Betracht 

(§ 24 Abs. 1 SGB II). Allerding setzt die Vorschrift voraus, dass das Darlehen einen vom Re-

gelbedarf umfassten Bedarf decken soll. Diese Norm ist mithin auf Fälle zugeschnitten, in de-

grundsätzlich unbedenklich, unregelmäßig auftretende Bedarfe durch Anhebung der monatli-

chen Regelbedarfe in der Erwartung zu decken, dass der Leistungsberechtigte diesen erhöh-

ten Anteil zurückhält und den Leistungsberechtigten bei unvermutet auftretenden und unab-

weisbaren einmaligen Bedarfen, die durch angesparte Mittel nicht gedeckt werden können, 

auf die Inanspruchnahme eines Darlehens zu verweisen (BVerfG, Urteil vom 9. Februar 2010, 

Rn. 150). Dies setzt aber voraus, dass der konkret im Streit stehende Bedarf im Regelbedarf 

der Fall ist. Die Darlehensgewährung kann somit nicht die unzureichende Bedarfserfassung 

mit der Folge des Fehlens von Ansprüchen auf Zuschüsse kompensieren.  

 

4. Damit verbleibt im SGB II nur § 21 Abs. 6 SGB II als Anspruchsgrundlage für die im vorlie-

genden Verfahren streitbefangenen Schulbuchkosten. Diese Norm erfasst das Vorliegen ei-

nes im Einzelfall unabweisbaren, laufenden nicht nur einmaligen besonderen Bedarfes. 

Diese Voraussetzungen sind bei verfassungskonformer Auslegung im Ergebnis erfüllt. Der im 

Streit stehende Bedarf von 135,65 

(dazu a.) und unabweisbarer (dazu b.) Bedarf. Auch wenn der Bedarf kein laufender im Sinne 

der Vorschrift ist (dazu c.), ergibt sich der Anspruch auf Übernahme der Schulbuchkosten im 

Wege der verfassungskonformen Auslegung durch analoge Anwendung des § 21 Abs. 6 

SGB II (dazu d.). 

 

a. Die Schulbuchkosten sind ein besonderer Bedarf. 

Besondere Bedarfe sind nur solche Bedarfe, die nicht schon vom Regelbedarf abgedeckt 

werden, sondern aufgrund atypischer Bedarfslagen über den Durchschnittsbedarf hinausge-

hen oder aufgrund ihrer Atypik vom Regelbedarf nicht erfasst sind (S. Knickrehm/Hahn in Ei-

cher/Luik, aaO., § 21 Rn. 67).  
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he nach 

evident unzureichend abgebildet (siehe oben III.2; vgl. insoweit auch von Boetticher in LPK 

SGB II, § 21 Rn. 35), obwohl verfassungsrechtlich eine vollständige Bedarfsdeckung geboten 

ist. Das BVerfG hat insoweit in seinem Urteil von 9. Februar 2010 bereits entschieden, dass 

zur Erfüllung schulischer Pflichten notwendige Ausgaben (wie z.B. für Schulbücher) zu dem 

existenziellen Bedarf von Kindern und Jugendlichen gehören (Art. 1 Abs. 1 i.V.m. Art. 20 

Abs. 1 Grundgesetz - GG -), der zwingend zu decken ist (aaO., Rn. 192). 

Gleichwohl betrifft diese unzutreffende Bedarfserfassung nicht alle Leistungsempfänger nach 

dem SGB II. Der im Streit stehende Bedarf ist noch nicht einmal für die meisten Schüler ty-

pisch, denn es bestehen in den Bundesländern zum Teil weitreichende Regelungen zur 

Lernmittelfreiheit (siehe oben bei III.2.b). Selbst in Niedersachsen fällt nicht bei allen Schülern 

ein Bedarf in vergleichbarer Höhe an, weil in den Klassen 1-10 der Bedarf weitestgehend und 

in den Klassen 11-13 der Bedarf teilweise durch Ausleihmöglichkeiten gedeckt wird (siehe 

oben bei III.2.b und den bereits dort zitierten Erlass des Nds. MK vom 1. Januar 2013). Ein 

Bedarf für Schulbücher, wie er hier im Streit steht, kann daher in Niedersachsen nur bei Schü-

lern der Klasse 11 aufwärts entstehen, in denen die Schule entsprechend dem Niedersächsi-

schen Landesrecht keine kostenfreie Schulbuchausleihe mehr anbietet. Dies ist bei der Kläge-

rin der Fall (siehe III.2.b.). 

 

Einen besonderen Bedarf i.S.d. § 21 Abs 6 SGB II kann auch nicht entgegengehalten werden, 

dass die Deckung derartiger Bildungsbedarfe nicht dem SGB II obliege, weil die Deckung von 

Bedarfen für den Schulunterricht, die der Durchführung des Unterrichts selber dienen, in der 

Verantwortung der Schule liege und daher von den Schulen und Schulträgern nicht auf das 

Grundsicherungssystem abgewälzt werden dürfe (in diesem Sinne: BSG, Urteil vom 10. Sep-

tember 2013 - B 4 AS 12/13 R - juris Rn. 27; Luik in Harich, aaO., S. 674). Dieser Rechtsauf-

fassung steht die Rechtsprechung des BVerfG entgegen, wonach der Bundesgesetzgeber 

durch den Erlass des SGB II von der konkurrierenden Gesetzgebungskompetenz in Art. 74 

Abs. 1 Nr. 7 GG abschließend Gebrauch gemacht hat. Der Bund trägt dementsprechend die 

Verantwortung für die Sicherstellung des gesamten menschenwürdigen Existenzminimums. 

Dieser Verantwortung kann er sich weder durch eine abstrakte Verweisung auf konkurrieren-

de Landeskompetenzen entziehen, die er den Ländern durch sein eigenes Gesetz bereits 

versperrt hat, noch mit dieser Begründung von der Berücksichtigung solcher Ausgaben abse-

hen, die nach seinen eigenen normativen Wertungen zur Sicherstellung eines menschenwür-

digen Existenzminimums notwendig sind. Zudem würde erst ein anderweitiger gesetzlicher 

Anspruch auf Leistungen zum Lebensunterhalt die Pflicht des Bundes mindern, weil das men-

schenwürdige Existenzminimum von Verfassungs wegen durch Rechtsansprüche gewährleis-

tet sein muss. Die Zuständigkeit der Länder betrifft überdies den personellen und sachlichen 

Aufwand für die Institution Schule und nicht den individuellen Bedarf eines hilfebedürftigen 
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Schülers. Der Bundesgesetzgeber könnte somit erst dann von der Gewährung entsprechen-

der Leistungen absehen, wenn sie durch landesrechtliche Ansprüche substituiert und hilfebe-

dürftigen Kindern auch tatsächlich gewährt würden. Solange und soweit dies jedoch nicht der 

Fall ist, hat der Bundesgesetzgeber, der mit dem SGB II  ein Leistungssystem schaffen wollte, 

welches das Existenzminimum vollständig gewährleistet, dafür Sorge zu tragen, dass mit dem 

Sozialgeld dieser zusätzliche Bedarf eines Schulkindes hinreichend abgedeckt ist (vgl. im Ein-

zelnen: BVerfG, Urteil vom 9. Februar 2010, aaO. Rn. 181 f., 197). 

Der Senat folgt der Rechtsprechung des BVerfG, da das Land Niedersachsen bzw. die Schule 

der Klägerin keine kostenfreie Übernahme der Schulbücher ermöglicht (siehe oben III.2.b). 

 

b. Der e-

schaffung von Schulbüchern ist unabweisbar.  

Ein Mehrbedarf ist unabweisbar, wenn er insbesondere nicht durch die Zuwendungen Dritter 

sowie unter Berücksichtigung von Einsparmöglichkeiten der Leistungsberechtigten gedeckt ist 

und seiner Höhe nach erheblich von einem durchschnittlichen Bedarf abweicht (§ 21 Abs. 6 

Satz 2 SGB II).  

 

Die Klägerin war schulpflichtig und aufgrund schulrechtlicher Normen auch verpflichtet, die 

Bücher auf eigene Kosten zu beschaffen (siehe oben III.2.b). Kosten für Schulbücher als not-

wendige Aufwendungen für Bildung sind Teil des verfassungsrechtlich garantierten Existenz-

minimums (BVerfG, aaO., Rn. 192, siehe oben bei III.4.a). 

Eine Deckung des Bedarfs erfolgt nicht durch die monatlich gewährten Regelbedarfe nach 

§ 20 Abs. 2 Satz 2 SGB II. Vielmehr würde bei Verweis allein auf die im monatlichen Regel-

bedarf für die Anschaffung von Schulbüchern (einschließlich sonstiger außerschulischer Bü-

cher) enthaltenen Beträge von 2, ( ) insoweit eine 

evidente und damit verfassungswidrige Bedarfsunterdeckung eintreten (siehe oben bei III.2). 

 

Auf die Bedarfsdeckung durch Zuwendungen Dritter kann die Klägerin nicht verwiesen wer-

den. Derartige Zuwendungen sind tatsächlich nicht erbracht worden. Auf mögliche freiwillige 

Unterstützungsleistungen privater Dritter (wie etwa des Fördervereins der Schule, vgl. Schrei-

ben der Schule vom 11. August 2017) kann die Klägerin nicht verwiesen werden, weil freiwilli-

ge Leistungen privater Dritter nicht geeignet sind, existenzielle Bedarfe zu decken (siehe be-

reits oben bei III.2.b; Behrend in juris-PK, SGB II, 4. Aufl. 2015, § 21 Rn. 92). Ob dies auch für 

die Inanspruchnahme von Zuwendungen von Verwandten oder engen Freunden gilt, kann 

dahinstehen. Jedenfalls bestanden solche Möglichkeiten nicht. Insbesondere die Mutter der 

Klägerin verfügte über kein eigenes Einkommen, welches sie hätte für die Klägerin einsetzen 

können. 
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Ebenso wenig lässt sich feststellen, dass die Klägerin (weitergehende) konkrete Einsparmög-

lichkeiten hatte. Hypothetische Einsparmöglichkeiten reichen insoweit nicht aus; Einsparmög-

lichkeiten müssen ausdrücklich festgestellt werden (vgl. BSG, Urteil vom 4. Juni 2014 - B 14 

AS 30/13 R - juris Rn. 23 ff.).  

Die unentgeltliche Ausleihe war - wie bereits ausgeführt - für die Klägerin nicht möglich. So-

weit der Beklagte auf die Möglichkeit der Anschaffung gebrauchter Bücher über eBay etc. 

hingewiesen hat, hält auch der Senat dies für eine zumutbare Möglichkeit der Kostenreduzie-

rung. Dass die Klägerin aber offenkundig zur Verfügung stehende Möglichkeiten der Kosten-

reduzierung nicht genutzt haben könnte, hat der Beklagte weder substantiiert vorgetragen 

noch ist dies nach Aktenlage ersichtlich.  

Ebenso wenig standen der Klägerin Freibeträge nach §§ 11b, 12 SGB II zur Verfügung, die 

zur Bedarfsdeckung hätten eingesetzt werden können. Lediglich ab Dezember 2016 war von 

ie aber typisierend für 

konkrete Aufwendungen - anders als etwa der Erwerbstätigenfreibetrag nach § 11b Abs. 1 

Satz 1 Nr. 6 SGB II - gewährt wird. 

Die im Grundsatz Umschichtung", also einer Präfe-

renzentscheidung dahingehend, einen höheren Bedarf in einem Lebensbereich durch gerin-

gere Ausgaben in einem anderen auszugleichen (BT-Drs. 17/1465, S. 6 und 8), scheidet vor-

liegend aus. Denn dieser Gedanke kommt nur zum Tragen bei Bedarfen, die vom Regelbe-

darf hinreichend erfasst sind (vgl. BSG, Urteil vom 4. Juni 2014, aaO.), was aber hinsichtlich 

des hier im Streit stehenden Mehrbedarfs gerade nicht der Fall ist (s. oben III.2). 

 

Ebenfalls erfüllt ist vorliegend das Merkmal der Erheblichkeit. Der Bedarf der Klägerin für die 

Anschaffung der Schulbücher weicht seiner Höhe nach erheblich von einem durchschnittli-

chen Bedarf ab und unterfällt insofern nicht der speziellen Bagatellgrenze, die in § 21 Abs. 6 

Satz 2 SGB II selbst durch das Tatbestandsmerkmal erheblich" festgelegt worden ist. Es 

handelt sich hier um einen unbestimmten Rechtsbegriff, der in vollem Umfang überprüfbar ist. 

Erheblich ist nach der Systematik der Norm ein atypischer Bedarf dann, wenn er von einem 

durchschnittlichen Bedarf in nicht nur unbedeutendem wirtschaftlichen Umfang abweicht (vgl. 

BSG, Urteil vom 4. Juni 2014, aaO. Rn. 28). Anknüpfungspunkt ist letztlich die genannte Ent-

scheidung des BVerfG vom 9. Februar 2010 und damit die Frage, ob das menschenwürdige 

Existenzminimum infolge des Mehraufwands noch gewährleistet ist (vgl. BT-Drucks 17/1465, 

S. 8).  

aus m-

fasst. Legt man die tatsächlich entstandenen Kosten aufs Jahr um, ergibt sich ein Betrag von 

 monatlich. Dies ist im Bereich des Existenzminimums kein unerheblicher Betrag 

mehr. Insoweit ist zu berücksichtigen, dass es nach der Rechtsprechung des BSG in Fällen 
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eines nicht gedeckten Mehrbedarfs nicht einmal eine allgemeine Bagatellgrenze für selbst zu 

tragende Aufwendungen gibt (Urteil vom 4. Juni 2014, aaO. Rn. 30 ff.). 

 

c. 

§ 21 Abs. 6 SGB II handelt, steht wegen der vorliegend gebotenen verfassungskonformen 

Auslegung des SGB II einem Anspruch der Klägerin im Ergebnis nicht entgegen.  

Die Tatbestandsvoraussetzung  dient der Abgrenzung zu einmalig auftre-

tenden Bedarfsspitzen, die zumutbar durch ein Darlehen nach § 24 Abs. 1 SGB II gedeckt 

werden können. Es muss sich um einen regelmäßig wiederkehrenden, dauerhaften, länger-

fristigen Bedarf handeln (BT-Drs. 17/1465, S. 8 f.). Hinsichtlich der Regelmäßigkeit des Be-

darfsanfalls soll nach der Gesetzesbegründung auf den Bewilligungszeitraum abzustellen sein 

(S. 9). Unabhängig davon, ob damit der Regelbewilligungszeitraum von sechs Monaten nach 

§ 41 Abs. 1 Satz 4 SGB II a.F. oder von zwölf Monaten nach § 41 Abs. 3 Satz 1 SGB II in der 

aktuellen Fassung gemeint ist, lässt sich daraus schlussfolgern, dass ein laufender Bedarf 

jedenfalls dann vorliegt, wenn er innerhalb eines Zeitraums von sechs Monaten/einem Jahr 

voraussichtlich nicht nur einmalig auftritt (S. Knickrehm/Hahn in Eicher/Luik, 4. Aufl. 2017, § 

21 Rn. 69; Düring in Gagel, SGB II, Stand 66. EL Juni 2017, § 21 Rn. 44; Krauß in 

Hauck/Noftz, SGB II, Stand 36. EL V/11, § 21 Rn. 74; LSG Niedersachsen-Bremen, Urteil vom 

13. Juni 2017 - L 7 AS 1794/15 -; juris Rn. 26 f.; a.A.: prognostischer Bedarfsanfall in einem 

Zeitraum von einem bis zwei Jahren: von Boetticher in LPK-SGB II, 6. Aufl. 2017, § 21 Rn. 

42).  

Insoweit hat das BSG zur verfassungsunmittelbaren Härtefallregelung im Sinne des Urteils 

des BVerfG vom 9. Februar 2010, d.h. vor Inkrafttreten des § 21 Abs. 6 SGB II bereits ent-

schieden, dass Schulbücher keinen im Sinne dieser Härtefallregelung fortlaufend wiederkeh-

renden, regelmäßigen Bedarf darstellen, weil sich die Gewährung in einem einmaligen 

Rechtsakt, die Schulbücher für das jeweilige Schuljahr anzuschaffen, erschöpft (BSG, Urteil 

vom 19. August 2010 - B 14 AS 47/09 R -, juris Rn. 16). Dieser Rechtsprechung folgt der er-

kennende Senat, weil Schulbücher prognostisch in der Regel nur einmal im Jahr zum Schul-

jahresbeginn zu beschaffen sind. Die Ausdehnung des (Prognose-)Zeitraums auf mehr als ein 

Jahr würde en. Es sind 

nämlich kaum Bedarfe vorstellbar, die im Laufe der Jahre nicht mehrfach anfallen. So wäre je 

nach Länge des Beobachtungszeitraums unter Umständen selbst z.B. die Anschaffung einer 

Waschmaschine oder eines Pkw letztlich ein laufender Bedarf. Für das Abstellen auf einen 

Zeitraum von maximal einem Jahr ab dem ersten Bedarfsanfall sprechen somit neben der 

i-

el bei bestimmten Erkrankungen, 

Putz- bzw. Haushaltshilfe für Rollstuhlfahrer und Kosten zur Wahrnehmung des Umgangs-
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rechts bei getrennt lebenden Eltern). Allen diesen Bedarfen ist gemein, dass sie regelmäßig in 

kürzeren Abständen als einem Jahr auftreten. 

 

d. Damit ist als Zwischenergebnis festzuhalten, dass - obwohl dies verfassungsrechtlich gebo-

ten wäre (siehe oben bei III.4.a) - im vorliegenden Fall im Gesamt-

gefüge des SGB II nicht gedeckt ist, wenn man die Anwendung von § 21 Abs. 6 SGB II des-

halb für ausgeschlossen hält, weil kein laufender Bedarf vorliegt. 

 

Bei diesem Zwischenergebnis handelt es sich um eine planwidrige Regelungslücke (dazu 

aa.), die eine verfassungskonforme Auslegung des SGB II - hier durch analoge Anwendung 

des § 21 Abs. 6 SGB II - gebietet (dazu bb.). Das Gebot zur entsprechenden verfassungskon-

formen Auslegung des einfachen Rechts durch die Fachgerichte ergibt sich aus der ständigen 

Rechtsprechung des BVerfG (vgl. etwa Beschluss vom 23. Juli 2014, Rn. 116; allgemein zur 

verfassungsrechtlichen Zulässigkeit analoger Rechtsanwendung etwa: BVerfG, Beschluss 

vom 3. April 1990 - 1 BvR 1186/89 -).  

 

aa. In Reaktion auf das Urteil des BVerfG vom 9. Februar 2010 verfolgte der Gesetzgeber mit 

dem RBEG 2011 gerade auch das Ziel, die Bedarfe für Bildung angemessen im Regelbedarf 

bzw. § 28 SGB II abzubilden (BT-Drs. 17/3404, S. 42 f.). Auch hinsichtlich besonderer Be-

darfslagen war der Gesetzgeber ersichtlich der Auffassung, durch die Einfügung von § 21 

Abs. 6 SGB II alles Erforderliche für die Berücksichtigung zusätzlicher Bedarfe getan zu ha-

ben (Blüggel in Eicher/Luik, § 24 Rn. 33; siehe auch Mrozynski, SGb 2010, 677, 678). Der 

Gesetzgeber war nach alledem erkennbar gewillt, im Rahmen des SGB II das Existenzmini-

mum auch von Schulkindern (einschließlich deren Bedarfe für schulische Angelegenheiten) zu 

decken (vgl. hierzu BT-Drs. 17/3403, S. 104, wonach Kosten für Schulbücher nach Auffas-

sung des Gesetzgebers nicht etwa leistungsrechtlich unbeachtlich sind, sondern über den 

Regelbedarf gedeckt werden sollen). Dies ergibt sich auch aus der Antwort der Bundesregie-

rung auf die Anfrage der Bundestagsabgeordneten Diana Golze vom 4. August 2011, in der 

die Bundesregierung nochmals betont, dass die spezifischen Bedarfe von Kindern und Ju-

gendlichen bei der Bemessung der Regelbedarfe besondere Berücksichtigung gefunden hät-

ten. Insoweit seien die Regelbedarfe auskömmlich (BT-Drs 17/6773, S. 32).  

bb. Diese Ausgangslage, dass nämlich der Gesetzgeber die notwendigen Bedarfe für Bildung 

nachweislich im SGB II vollumfänglich und bedarfsdeckend hat regeln wollen, es bei einer rein 

am Wortlaut orientierten Auslegung des § 21 Abs. 6 SGB II (Schulbuchkosten als einmaliger 

anstatt laufender Bedarf) jedoch zu einer evidenten und damit verfassungswidrigen Bedarfs-

unterdeckung kommt, berechtigt und verpflichtet den erkennenden Senat zur Herleitung des 

Anspruch auf Übernahme der streitbefangenen Schulbuchkosten aus einer verfassungskon-

formen Auslegung des SGB II. Schließlich ergibt sich aus der grundsätzlichen Vermutung der 
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Verfassungsmäßigkeit eines Gesetzes das Gebot, ein Gesetz im Zweifel verfassungskonform 

auszulegen. Das gilt jedoch nur, soweit unter Berücksichtigung von Wortlaut, Entstehungsge-

schichte, Gesamtzusammenhang und Zweck mehrere Deutungen der betreffenden Bestim-

mung möglich sind, von denen zumindest eine zu einem verfassungsgemäßen Ergebnis führt 

(vgl. etwa: BVerfG, Beschluss vom 14. Oktober 2008 - 1 BvR 2310/06 - mit umfangreichen 

weiteren Nachweisen aus der Rechtsprechung des BVerfG). 

 

Dies ist hier der Fall. Im Gesamtgefüge des SGB II kann die verfassungswidrige Bedarfsun-

terdeckung im vorliegenden Fall durch analoge Anwendung des § 21 Abs. 6 SGB II verhindert 

werden. Neben der bereits festgestellten planwidrigen Regelungslücke ist zentrale Vorausset-

zung das Vorliegen einer vergleichbaren Interessenlage zwischen den von der existierenden 

Norm erfassten und den im Einzelfall zu beurteilenden Lebensverhalten (vgl. allgemein BSG, 

Urteil vom 9. Dezember 2016 - B 8 SO 15/15 R - juris Rn. 15 m.w.N.).  

Die Interessenlage hinsichtlich der in § 21 Abs. 6 SGB II geregelten Leistungen für laufende 

Mehrbedarfe ist weitestgehend identisch mit dem im vorliegenden Verfahren streitbefangenen 

Bedarf (Schulbücher als Teil des verfassungsrechtlich garantierten Existenzminimums). Der 

unter anderem deshalb, weil er deutlich 

häufiger wiederkehrt (einmal pro Schuljahr) als typische einmalige Bedarfe wie z.B. die An-

schaffung einer Waschmaschine. Die mit dieser regelmäßigen Wiederkehr verbundene quan-

titative Mehrbelastung kann durch die Darlehensregelung nicht adäquat abgedeckt werden 

(vgl. Hengelhaupt in Hauck/Noftz, Stand EL X/11, § 24 Rn. 154). Dies gilt hier umso mehr, 

weil Bildungsbedarfe wie Bedarfe für Schulbücher zum existenziellen durch das SGB II zu 

sichernden Bedarf gehören und ansonsten hilfebedürftigen Jugendlichen und Heranwachsen-

den ohne Deckung dieser Kosten ein Ausschluss von Lebenschancen droht. Ohne staatliche 

Unterstützung werden ihre Möglichkeiten eingeschränkt, später ihren Lebensunterhalt aus 

eigenen Mitteln bestreiten zu können (BVerfG, Urteil vom 9. Februar 2010, Rn. 192).  

Für eine Vergleichbarkeit der Interessenlagen spricht zudem, dass mit § 73 SGB XII im paral-

lelen Fürsorgesystem des SGB XII ein Anspruch auf zuschussweise Leistungen für einmalige 

besondere Bedarfe besteht. Es stellt einen nicht begründbaren Wertungswiderspruch dar, 

wenn Teile des verfassungsrechtlich garantierten Existenzminimums (hier: Bildungsbedarfe 

schulpflichtiger Kinder und Jugendlicher) in dem für erwerbsfähige Hilfebedürftigen geltenden 

Fürsorgesystem des SGB II ungedeckt bleiben. 

 

Nach alledem ergibt sich der Anspruch der Klägerin auf Übernahme der Schulbuchkosten in 

m Wege der verfassungskonformen Auslegung des SGB II - hier aus der 

analogen Anwendung des § 21 Abs. 6 SGB II (Blüggel in Eicher/Luik, § 24 Rn. 33 -; ähnlich: 

Lenze in LPK-SGB II, § 28 Rn. 15; SG Hildesheim, Urteil vom 22. Dezember 2015 - S 37 AS 

1175/15 -). 



  Seite 21/26 

auch für Schulbuchkosten vorgesehen ist, ist dieser Betrag nicht von den tatsächlichen Kos-

ten abzusetzen, da für ein solches Vorgehen keine Rechtsgrundlage erkennbar ist. 

 

 

Die Kostenentscheidung beruht auf §§ 183, 193 SGG. 

 

Die Revision wird wegen grundsätzlicher Bedeutung der Rechtssache sowie wegen Divergenz 

zur Entscheidung des BSG vom 10. September 2013 - B 4 AS 12/13 R - zugelassen (§ 160 

Abs. 2 Nr. 1 und 2 SGG), soweit der Beklagte zur Übernahme der Schulbuchkosten verurteilt 

wurde. Im Übrigen liegt kein gesetzlicher Grund im Sinne des § 160 Abs. 2 SGG für die Zu-

lassung der Revision vor. 
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Rechtsmittelbelehrung und Erläuterungen zur Prozesskostenhilfe 

I. Rechtsmittelbelehrung 

1. Diese Entscheidung kann von dem Beklagten mit der Revision angefochten werden.  

Die Revision ist von einem bei dem Bundessozialgericht zugelassenen Prozessbevollmächtig-
ten innerhalb eines Monats nach Zustellung der Entscheidung schriftlich oder in elektroni-
scher Form beim Bundessozialgericht einzulegen. Sie muss bis zum Ablauf der Monatsfrist 
beim Bundessozialgericht eingegangen sein und die angefochtene Entscheidung bezeichnen.  

Die Revision in schriftlicher Form ist zu richten an das Bundessozialgericht, Graf-Bernadotte-
Platz 5, 34119 Kassel bzw. das Bundessozialgericht, 34114 Kassel (nur Brief und Postkarte). 

Die elektronische Form wird bis zum 31. Dezember 2017 nur durch eine qualifiziert signierte 
Datei gewahrt, die nach den Maßgaben der "Verordnung über den elektronischen Rechtsver-
kehr beim Bundessozialgericht" in das elektronische Gerichtspostfach des Bundessozialge-
richts zu übermitteln ist. Über das Internetportal des Elektronischen Gerichts- und Verwal-
tungspostfachs (www.egvp.de) können weitere Informationen über die Rechtsgrundlagen, 
Bearbeitungsvoraussetzungen und das Verfahren des elektronischen Rechtsverkehrs abgeru-
fen werden. 

Die elektronische Form wird ab 1. Januar 2018 durch Übermittlung eines elektronischen Do-
kuments gewahrt, das für die Bearbeitung durch das Gericht geeignet ist und  

- von der verantwortenden Person qualifiziert elektronisch signiert ist oder  

- von der verantwortenden Person signiert und auf einem sicheren Übermittlungsweg 
gem. § 65a Abs. 4 Sozialgerichtsgesetz (SGG) eingereicht wird.  

Weitere Voraussetzungen, insbesondere zu den zugelassenen Dateiformaten und zur qualifi-
zierten elektronischen Signatur, ergeben sich aus der Verordnung über die technischen Rah-
menbedingungen des elektronischen Rechtsverkehrs und über das besondere elektronische 
Behördenpostfach (Elektronischer-Rechtsverkehr-Verordnung - ERVV) in der jeweils gültigen 
Fassung. Informationen hierzu können über das Internetportal des Bundessozialgerichts 
(www.bsg.bund.de) abgerufen werden.  

Als Prozessbevollmächtigte sind nur zugelassen 

1. Rechtsanwälte, 

2. Rechtslehrer an einer staatlichen oder staatlich anerkannten Hochschule eines Mit-
gliedstaates der Europäischen Union, eines anderen Vertragsstaates des Abkom-
mens über den Europäischen Wirtschaftsraum oder der Schweiz, die die Befähigung 
zum Richteramt besitzen, 

3. selbstständige Vereinigungen von Arbeitnehmern mit sozial- oder berufspolitischer 
Zwecksetzung für ihre Mitglieder, 

4. berufsständische Vereinigungen der Landwirtschaft für ihre Mitglieder, 
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5. Gewerkschaften und Vereinigungen von Arbeitgebern sowie Zusammenschlüsse sol-
cher Verbände für ihre Mitglieder oder für andere Verbände oder Zusammenschlüsse 
mit vergleichbarer Ausrichtung und deren Mitglieder, 

6. Vereinigungen, deren satzungsgemäße Aufgaben die gemeinschaftliche Interessen-
vertretung, die Beratung und Vertretung der Leistungsempfänger nach dem sozialen 
Entschädigungsrecht oder der behinderten Menschen wesentlich umfassen und die 
unter Berücksichtigung von Art und Umfang ihrer Tätigkeit sowie ihres Mitgliederkrei-
ses die Gewähr für eine sachkundige Prozessvertretung bieten, für ihre Mitglieder, 

7. juristische Personen, deren Anteile sämtlich im wirtschaftlichen Eigentum einer der in 
den Nrn. 3 bis 6 bezeichneten Organisationen stehen, wenn die juristische Person 
ausschließlich die Rechtsberatung und Prozessvertretung dieser Organisation und ih-
rer Mitglieder oder anderer Verbände oder Zusammenschlüsse mit vergleichbarer 
Ausrichtung und deren Mitglieder entsprechend deren Satzung durchführt, und wenn 
die Organisation für die Tätigkeit der Bevollmächtigten haftet. 

Die Organisationen zu den Nrn. 3 bis 7 müssen durch Personen mit Befähigung zum Richter-
amt handeln. 

Behörden und juristische Personen des öffentlichen Rechts einschließlich der von ihnen zur 
Erfüllung ihrer öffentlichen Aufgaben gebildeten Zusammenschlüsse sowie private Pflegever-
sicherungsunternehmen können sich durch eigene Beschäftigte mit Befähigung zum Richter-
amt oder durch Beschäftigte mit Befähigung zum Richteramt anderer Behörden oder juristi-
scher Personen des öffentlichen Rechts einschließlich der von ihnen zur Erfüllung ihrer öffent-
lichen Aufgaben gebildeten Zusammenschlüsse vertreten lassen. Ein Beteiligter, der nach 
Maßgabe der Nrn. 1 bis 7 zur Vertretung berechtigt ist, kann sich selbst vertreten.  

Die Revision ist innerhalb von zwei Monaten nach Zustellung der Entscheidung von einem 
zugelassenen Prozessbevollmächtigten schriftlich oder in elektronischer Form zu begründen. 
Die Begründung muss einen bestimmten Antrag enthalten, die verletzte Rechtsnorm und, so-
weit Verfahrensmängel gerügt werden, die Tatsachen bezeichnen, die den Mangel ergeben. 

Die Revision kann nur darauf gestützt werden, dass die angefochtene Entscheidung auf der 
Verletzung einer Vorschrift des Bundesrechts oder einer sonstigen im Bezirk des Berufungs-
gerichts geltenden Vorschrift beruht, deren Geltungsbereich sich über den Bezirk des Bun-
desgerichts hinaus erstreckt.  

 

2. Diese Entscheidung kann von der Klägerin nur dann mit der Revision angefochten wer-
den, wenn sie nachträglich vom Bundessozialgericht zugelassen wird. Zu diesem Zweck kann 
die Nichtzulassung der Revision durch das Landessozialgericht mit der Beschwerde ange-
fochten werden. Die Beschwerde ist von einem bei dem Bundessozialgericht zugelassenen 
Prozessbevollmächtigten innerhalb eines Monats nach Zustellung der Entscheidung schrift-
lich oder in elektronischer Form beim Bundessozialgericht einzulegen. Sie muss bis zum Ab-
lauf der Monatsfrist beim Bundessozialgericht eingegangen sein und die angefochtene Ent-
scheidung bezeichnen. Die Beschwerde in schriftlicher Form ist zu richten an das Bundesso-
zialgericht, Graf-Bernadotte-Platz 5, 34119 Kassel bzw. das Bundessozialgericht, 34114 Kas-
sel (nur Brief und Postkarte).  
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Die elektronische Form wird bis zum 31. Dezember 2017 nur durch eine qualifiziert signierte 
Datei gewahrt, die nach den Maßgaben der "Verordnung über den elektronischen Rechtsver-
kehr beim Bundessozialgericht" in das elektronische Gerichtspostfach des Bundessozialge-
richts zu übermitteln ist. Über das Internetportal des Elektronischen Gerichts- und Verwal-
tungspostfachs (www.egvp.de) können weitere Informationen über die Rechtsgrundlagen, 
Bearbeitungsvoraussetzungen und das Verfahren des elektronischen Rechtsverkehrs abgeru-
fen werden. 

Die elektronische Form wird ab 1. Januar 2018 durch Übermittlung eines elektronischen Do-
kuments gewahrt, das für die Bearbeitung durch das Gericht geeignet ist und  

- von der verantwortenden Person qualifiziert elektronisch signiert ist oder  

- von der verantwortenden Person signiert und auf einem sicheren Übermittlungsweg 
gem. § 65a Abs. 4 Sozialgerichtsgesetz (SGG) eingereicht wird.  

Weitere Voraussetzungen, insbesondere zu den zugelassenen Dateiformaten und zur qualifi-
zierten elektronischen Signatur, ergeben sich aus der Verordnung über die technischen Rah-
menbedingungen des elektronischen Rechtsverkehrs und über das besondere elektronische 
Behördenpostfach (Elektronischer-Rechtsverkehr-Verordnung - ERVV) in der jeweils gültigen 
Fassung. Informationen hierzu können über das Internetportal des Bundessozialgerichts 
(www.bsg.bund.de) abgerufen werden.  

Als Prozessbevollmächtigte sind nur zugelassen 

8. Rechtsanwälte, 

9. Rechtslehrer an einer staatlichen oder staatlich anerkannten Hochschule eines Mit-
gliedstaates der Europäischen Union, eines anderen Vertragsstaates des Abkom-
mens über den Europäischen Wirtschaftsraum oder der Schweiz, die die Befähigung 
zum Richteramt besitzen, 

10. selbstständige Vereinigungen von Arbeitnehmern mit sozial- oder berufspolitischer 
Zwecksetzung für ihre Mitglieder, 

11. berufsständische Vereinigungen der Landwirtschaft für ihre Mitglieder, 

12. Gewerkschaften und Vereinigungen von Arbeitgebern sowie Zusammenschlüsse sol-
cher Verbände für ihre Mitglieder oder für andere Verbände oder Zusammenschlüsse 
mit vergleichbarer Ausrichtung und deren Mitglieder, 

13. Vereinigungen, deren satzungsgemäße Aufgaben die gemeinschaftliche Interessen-
vertretung, die Beratung und Vertretung der Leistungsempfänger nach dem sozialen 
Entschädigungsrecht oder der behinderten Menschen wesentlich umfassen und die 
unter Berücksichtigung von Art und Umfang ihrer Tätigkeit sowie ihres Mitgliederkrei-
ses die Gewähr für eine sachkundige Prozessvertretung bieten, für ihre Mitglieder, 

14. juristische Personen, deren Anteile sämtlich im wirtschaftlichen Eigentum einer der in 
den Nrn. 3 bis 6 bezeichneten Organisationen stehen, wenn die juristische Person 
ausschließlich die Rechtsberatung und Prozessvertretung dieser Organisation und ih-
rer Mitglieder oder anderer Verbände oder Zusammenschlüsse mit vergleichbarer 
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Ausrichtung und deren Mitglieder entsprechend deren Satzung durchführt, und wenn 
die Organisation für die Tätigkeit der Bevollmächtigten haftet. 

Die Organisationen zu den Nrn. 3 bis 7 müssen durch Personen mit Befähigung zum Richter-
amt handeln. Behörden und juristische Personen des öffentlichen Rechts einschließlich der 
von ihnen zur Erfüllung ihrer öffentlichen Aufgaben gebildeten Zusammenschlüsse sowie pri-
vate Pflegeversicherungsunternehmen können sich durch eigene Beschäftigte mit Befähigung 
zum Richteramt oder durch Beschäftigte mit Befähigung zum Richteramt anderer Behörden 
oder juristischer Personen des öffentlichen Rechts einschließlich der von ihnen zur Erfüllung 
ihrer öffentlichen Aufgaben gebildeten Zusammenschlüsse vertreten lassen. Ein Beteiligter, 
der nach Maßgabe der Nrn. 1 bis 7 zur Vertretung berechtigt ist, kann sich selbst vertreten. 
Die Beschwerde ist innerhalb von zwei Monaten nach Zustellung der Entscheidung von ei-
nem zugelassenen Prozessbevollmächtigten schriftlich oder in elektronischer Form zu be-
gründen. 

In der Begründung muss dargelegt werden, dass 

- die Rechtssache grundsätzliche Bedeutung hat oder 

- die Entscheidung von einer zu bezeichnenden Entscheidung des Bundessozialge-
richts, des Gemeinsamen Senats der obersten Gerichtshöfe des Bundes oder des 
Bundesverfassungsgerichts abweicht und auf dieser Abweichung beruht oder 

- ein zu bezeichnender Verfahrensmangel vorliegt, auf dem die angefochtene Ent-
scheidung beruhen kann. 

Als Verfahrensmangel kann eine Verletzung der §§ 109 und 128 Abs. 1 Satz 1 des Sozialge-
richtsgesetzes (SGG) nicht und eine Verletzung des § 103 SGG nur gerügt werden, soweit 
das Landessozialgericht einem Beweisantrag ohne hinreichende Begründung nicht gefolgt ist.  

D.                                          E.                                           F.  

 

 

 

 

 

II. Erläuterungen zur Prozesskostenhilfe 

Für das Beschwerdeverfahren gegen die Nichtzulassung der Revision kann ein Beteiligter 
Prozesskostenhilfe zum Zwecke der Beiordnung eines Rechtsanwalts beantragen. Der Antrag 
kann von dem Beteiligten persönlich gestellt werden; er ist beim Bundessozialgericht schrift-
lich oder in elektronischer Form einzureichen oder mündlich vor dessen Geschäftsstelle zu 
Protokoll zu erklären. Dem Antrag sind eine Erklärung des Beteiligten über seine persönlichen 
und wirtschaftlichen Verhältnisse (Familienverhältnisse, Beruf, Vermögen, Einkommen und 
Lasten) sowie entsprechende Belege beizufügen; hierzu ist der für die Abgabe der Erklä-
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rung vorgeschriebene Vordruck zu benutzen. Der Vordruck ist kostenfrei bei allen Gerich-
ten erhältlich. Er kann auch über das Internetportal des Bundessozialgerichts 
(www.bsg.bund.de) heruntergeladen und ausgedruckt werden. Im Rahmen des elektroni-
schen Rechtsverkehrs ist der Vordruck in Papierform auszufüllen, zu unterzeichnen, einzu-
scannen, qualifiziert zu signieren und dann in das elektronische Gerichtspostfach des Bun-
dessozialgerichts zu übermitteln. Falls die Beschwerde nicht schon durch einen zugelassenen 
Prozessbevollmächtigten eingelegt ist, müssen der Antrag auf Bewilligung von Prozesskos-
tenhilfe und die Erklärung über die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse nebst den 
Belegen innerhalb der Frist für die Einlegung der Beschwerde beim Bundessozialgericht ein-
gegangen sein. Ist dem Beteiligten Prozesskostenhilfe bewilligt worden und macht er von sei-
nem Recht, einen Rechtsanwalt zu wählen, keinen Gebrauch, wird auf seinen Antrag der bei-
zuordnende Rechtsanwalt vom Bundessozialgericht ausgewählt. 

III. Ergänzende Hinweise 

Der Revisions- bzw. Beschwerdeschrift und allen folgenden Schriftsätzen sollen Abschriften 
für die übrigen Beteiligten beigefügt werden. Das Bundessozialgericht bittet darüber hinaus 
um zwei weitere Abschriften. Dies gilt nicht im Rahmen des elektronischen Rechtsverkehrs.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


